
nicht beachten./!)/ Erforderlich ist auch, im Urteil exakt 
zu begründen, worin die schuldmindemden Faktoren 
im Zusammenhang mit den entwicklungsbedingten Be
sonderheiten des Jugendlichen gesehen werden, um die 
Nachprüfbarkeit der gerichtlichen Entscheidung zu er
möglichen und ihre Überzeugungskraft zu erhöhen. 
Nicht statthaft und mit den Anforderungen an eine 
exakte Prozeßführung nicht zu vereinbaren ist es, wenn 
das Gericht eine Schuldminderung lediglich mit dem 
Hinweis auf §65 Abs. 3 StGB „begründet“.

Zur tatbezogenen Aufklärung der Faktoren, 
die die Straftaten Jugendlicher begünstigen
Im Zusammenhang mit der Aufklärung von Faktoren, 
die die Straftaten Jugendlicher beeinflussen und begün
stigen, wurde von den Gerichten festgestellt, daß gegen 
das Gesetz verstoßende vorzeitige Auflösungen von 
Lehrverhältnissen negative Auswirkungen haben.
So wurden im Bezirk Leipzig von einigen Betrieben 
Lehrverträge wegen Disziplinschwierigkeiten bzw. Ar
beitsbummelei Jugendlicher vorzeitig ohne Zustimmung 
der zuständigen staatlichen Organe gelöst, Qualifizie
rungsmaßnahmen nicht festgelegt und die weitere be
rufliche Entwicklung dieser Jugendlichen dem Selbst
lauf überlassen. Die Ursachen solcher fehlerhaften Ver
haltensweisen wurden vielfach nicht aufgedeckt und 
beseitigt.

/9/ Vgl. z. B. OG, Urteil vom 12. März 1974 - 3 Usit 4/74 - 
(NJ 1974 S. 338).

Im Bezirk Schwerin stimmten Räte der Kreise (Abtei
lungen Berufsausbildung und Berufsberatung) Anträ
gen der Betriebe auf vorzeitige Auflösung von Lehr
verträgen zu, obwohl nicht gesichert war, daß den be
troffenen Jugendlichen eine andere berufliche Ausbil
dung oder eine andere Arbeit mit Qualifizierungsmög
lichkeiten nachgewiesen wurden, wie das nach § 141 
GBA, §§ 11 Abs. 1 und 13 Abs. 2 der AO über den Ab
schluß, den Inhalt und die Beendigung von Lehrver
trägen vom 30. April 1970 (GBl. II S. 301) und §§ 10, 11 
der 1. DB zum Gesetz über das einheitliche sozialistische 
Bildungssystem — Schulpflichtbestimmungen — vom 
14. Juli 1965 (GBL II S. 625) vorgesehen ist.

Ein großer Teil dieser Jugendlichen verhielt sich un
diszipliniert und gegenüber erzieherischer Einfluß
nahme uneinsichtig. Oft schlug das Fehlverhalten der 
Jugendlichen in kriminelles Verhalten um.

Stellen die Gerichte derartige Umstände fest, dann müs
sen sie diese mit den zuständigen staatlichen Organen 
und Betrieben auswerten, um Faktoren, die zu Straf
rechtsverletzungen führen können, wirksam und dauer
haft zu beseitigen. Es ist erforderlich, die Aufklärung 
von begünstigenden Bedingungen im Strafverfahren 
tatbezogen zu qualifizieren, um die Vorbeugungsarbeit 
zu verbessern und den staatlichen Organen, Betrieben, 
Einrichtungen sowie gesellschaftlichen Organisationen 
konkrete Hinweise für die Verhütung von Straftaten 
geben zu können. Erforderlichenfalls sind die Möglich
keiten der Gerichtskritik zu nutzen.

Dr. MARGOT AMBOSS, Richter am Obersten Gericht

Die Bedeutung entwicklungsbedingter Besonderheiten Jugendlicher 
für die Schuldbewertung

Wurde in einem Strafverfahren gegen einen Jugend
lichen vom Gericht dessen Schuldfähigkeit festgestellt 
(§ 66 StGB), dann ist die Schuld ebenso wie bei erwach
senen Tätern anhand aller objektiven und subjektiven 
Umstände der Tat, der Tatsituation, der Persönlichkeit 
des Täters sowie der Ursachen und Bedingungen für 
das Tatverhalten zu prüfen und zu bewerten. Dabei 
ist jedoch zu beachten, daß bei jugendlichen Tätern die 
allgemeingültigen Schuldtatsachen durch entwicklungs
bedingte Besonderheiten in spezifischer Weise gebro
chen werden können, so daß diese ggf. Bedeutung für 
die Bewertung der Schuld erlangen.

Zur Anwendung des § 65 Abs. 3 StGB
Entwicklungsbedingte Besonderheiten eines Jugend
lichen sind im Strafverfahren nur dann festzustellen, 
wenn sie in bezug auf das Tatgeschehen verhaltens
wirksam geworden und deshalb für die richtige Be
urteilung der Straftat von Bedeutung sind. Haben sich 
Entwicklungsbesonderheiten auf das strafbare Handeln 
ausgewirkt, so kommt der richtigen Anwendung des 
§ 65 Abs. 3 StGB eine zentrale Bedeutung zu, weil diese 
Bestimmung die gesamte Verschuldensproblematik Ju
gendlicher, also auch die Schuldgraduierung, einschließt. 
Mit ihrer richtigen Anwendung wird den sich im Ju
gendalter vollziehenden psychischen, physischen und 
sozialen Besonderheiten in der jeweils gebotenen Weise 
Rechnung getragen.
Zur richtigen Handhabung dieser gesetzlichen Regelung 
wurde in der Rechtsprechung der Grundsatz entwickelt, 
daß bei der Bewertung der Tatschuld eines Jugend
lichen als zusätzliche Schuldtatsachen gemäß § 65 Abs. 3 
StGB entwicklungsbedingte Besonderheiten für die

Minderung des Schuldgrades nur dann relevant sind, 
wenn die von ihnen ausgehenden tatdeterminierenden 
Faktoren die Entscheidung zur Tat wesentlich beein
flußt oder mitbestimmt haben und es dem Jugendlichen 
erschwerten, sich gesellschaftsgemäß zu entscheiden. 
Erst durch exakte, die entwicklungsbedingten Beson
derheiten berücksichtigende Feststellungen, die in Ab
hängigkeit vom erreichten Entwicklungsniveau des Ju
gendlichen Aufschluß über die psychische Entschei
dungssituation des Jugendlichen geben, können die 
Straftat selbst und der Grad der Schuld richtig charak
terisiert werden.

Bestimmung des Einflusses entwicklungsbedingter 
Besonderheiten auf die Schuldbewertung
Mitunter ist es schwierig, die Entwicklungsbesonder
heiten (z. B. eine leichte Beeinflußbarkeit, bestimmte 
Selbstwertprobleme, konflikthafte oder unangemessen 
impulsive Erlebnisverarbeitung, Unsicherheit im Ent
scheidungsverhalten, Integrationsschwierigkeiten usw.), 
deren Tateinfluß nachgewiesen ist, in ihrer Bedeutung 
für die Schuldbewertung richtig zu bestimmen. Damit 
soll sich der Beitrag im folgenden beschäftigen.
In der Rechtsprechung des Obersten Gerichts wurde 
wiederholt betont, daß die sich aus den Entwicklungs
besonderheiten ergebenden schuldmindernden Aspekte 
stets nur im Zusammenhang mit den anderen Schuld
tatsachen bzw. in ihren konkreten Auswirkungen auf 
diese zu bestimmen sind. Dabei ist auch im Verfahren 
gegen Jugendliche davon auszugehen, daß der Grad 
der Schuld grundsätzlich vom Ausmaß des verantwor
tungslosen Verhaltens bestimmt wird, wobei die Ent
wicklungsbesonderheiten in das richtige Verhältnis zu
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